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dies Begutachtungswesen (im folgenden als 
Bezirks- und Kreisstellen bezeichnet) für 
die Organisation, Anleitung und Kontrolle 
der Erarbeitung qualifizierter ärztlicher 
Gutachten verantwortlich. Sie sind dem 
Bezirksarzt bzw. Kreisarzt als nachgeord- 
nete Einrichtungen unterstellt. Zu ihren 
Leitern sind von den Bezirks- bzw. Kreis
ärzten in der Gutachter- und Leitungstätig
keit erfahrene Fachärzte einzusetzen, die 
die Dienstbezeichnung Bezirks- bzw. Kreis
gutachter führen.

(4) Die Bezirks- und Kreisstellen sind 
räumlich — entsprechend den örtlichen 
Gegebenheiten — in geeigneten Gesund
heitseinrichtungen unterzubringen und ver
waltungsmäßig diesen Einrichtungen an
zuschließen.

§5

(1) Zur Qualifizierung ärztlicher Begut
achtungen richten die Bezirks- und Kreis
gutachter ihre Leitungstätigkeit insbeson
dere darauf,
— die Gutachter zu beraten,
— die Begutachtungsergebnisse und die 

Gutachtenqualität auszuwerten,
— die Einhaltung der vorgegebenen Bear

beitungsfristen zu überwachen,
— den Erfahrungsaustausch mit den Gut

achtern und Ärzteberatungskommissio
nen unter besonderer Berücksichtigung 
der Tätigkeit der Ärzteberatungskom
missionen für langfristig Arbeitsbefreite 
weiterzuentwickeln,

— bei der Lösung der Rehabilitationsauf
gaben aktiv mitzuwirken,

— die Beschwerde- und Kurkommissionen 
der Versicherungsträger sowie die Kom
missionen zur Beurteilung der Berufs
fähigkeit bestimmter Berufsgruppen zu 
beraten,

— die Bezirks- und Kreisärzte über die 
Begutachtungsergebnisse zu unterrichten, 
insbesondere bei Verfahren zur mate
riellen Verantwortlichkeit der Einrich
tungen für medizinische und soziale 
Betreuung.
(2) Den Bezirksgutachtern obliegt dar

über hinaus insbesondere,
— die Kreisgutachter fachlich zu beraten 

und anzuleiten,
— bei Lehrgängen zu Fragen der Begut

achtung im Rahmen der Facharztaus
bildung mitzuwirken und die Bezirks

akademien bzw. Bezirksbildungsstätten 
fachlich zu beraten.

§ 6

(1) Zur kollektiven fachlichen Beratung 
der Gutachter sind folgende ständige Gut
achterkommissionen zu bilden:
— Zentrale Gutachterkommission,
— Bezirksgutachterkommission,
— Kreisgutachterkommission.
Sie setzen sich aus erfahrenen Fachärzten 
und bei besonderen Erfordernissen auch 
anderen als Gutachter tätigen Fachkräften 
zusammen.

(2) Die Mitglieder der Zentralen Gut
achterkommission werden durch das Mini
sterium für Gesundheitswesen, die Mitglie
der der Bezirks- bzw. Kreisgutachterkom
mission durch den Bezirks- bzw. Kreisarzt 
auf Vorschlag des Bezirks- bzw. Kreisgut
achters ernannt. Bei Ernennung von Mit
gliedern, die nicht im Zuständigkeitsbereich 
des Gesundheits- und Sozialwesens tätig 
sind, ist die vorherige Zustimmung des 
jeweiligen zuständigen Leiters der Einrich
tung bzw. des Verantwortungsbereiches 
einzuholen.

(3) Den Gutachterkommissionen obliegt 
insbesondere die Klärung der Begutachtun
gen
— in Beschwerde- oder Einspruchsverfah

ren,
— bei Meinungsverschiedenheiten über die 

wissenschaftliche Begründung, inhalt
liche Darstellung bzw. Schlußfolgerung 
in Gutachten.

§7
Verfahrensweise bei Anforderungen 

von Begutachtungen

(1) Aufträge zur Begutachtung sind unter 
Beifügung der für die Begutachtung not
wendigen Unterlagen vom Auftraggeber 
an den Kreisgutachter zu richten. Er über
mittelt die Aufträge an den Leiter der für 
die Erarbeitung der Gutachten vorgesehenen 
Einrichtung.

(2) Der Kreisgutachter überprüft die ihm 
zu übermittelnden Gutachten auf Vollstän
digkeit sowie wissenschaftliche Schlüssig
keit ihrer Aussage und leitet sie mit seinem 
Zustimmungsvermerk an den Auftraggeber.

(3) Sind in einer Einrichtung nach dem 
Ergebnis der ersten Untersuchungen die


